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(27) Kirchen – besondere Vereine? 

Kirchen sind in Deutschland in der Regel keine Vereine im Sinne der §§ 21 ff. BGB, sondern 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das ist etwas anderes. Etwas anders zu sein ist für die 
Kirchen Fluch und Segen. Das verfassungsrechtliche Religionsprivileg gewährt den 
Religionsgemeinschaften die Möglichkeit einer rechtlichen Existenz und damit die Teilhabe am 
allgemeinen Rechtsverkehr, jedoch keine Befreiung von den allgemeinen Prinzipien des BGB 
(Schwarz van Berk in MüHb. GesR, § 3 Rn. 25 f. (zu Scientology). Lange Zeit hielt sich der Irrglaube, 
kirchliche Vereine bräuchten keine Mitgliederversammlungen (Details hierzu s. Wagner, Verein und 
Verband, Rn. 7 m.w.N.). 

Kirchen und andere Glaubensgemeinschaften haben meist ein etwas gespanntes Verhältnis zu 
ihren Mitgliedern: Gerade im Arbeitsrecht zeigt sich das grundlegende Selbstverständnis: Es sei 
etwas anderes, ob jemand anderen Glaubens sei, oder sich durch einen Austritt ganz bewußt gegen 
die Kirche stelle. Bis heute betrachten gläubige Katholiken Ausgetretene "als Abtrünnige und dem 
Kirchenbann verfallen", trug die Kirche vor einem Landesarbeitsgericht vor. Das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hatte einst dargelegt, daß der Kirchenaustritt nach kirchlichem 
Recht zu den schwersten Vergehen gegen den Glauben und die Einheit der Kirche gehöre (BVerfG, 
04.06.1985 - 2 BvR 1703/83). 

Dieses Selbstverständnis fällt der Kirche angesichts der massenhaften Austritte irgendwann auf die 
Füsse. 
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Unsere nächsten Online-WEBINARE 

Thema: „Vereinsfinanzen 1“ 
Schwerpunkte: Jahresabschluss, Haushaltsplan, Prüfung 
Referent: Jürgen Wagner, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht  
und DLRG Bundesbeauftragter Vereinsrecht  
Datum: Mittwoch, den 17.07.2024 
Uhrzeit: 09:30 bis 11:00 Uhr 
Anmeldung: https://attendee.gotowebinar.com/register/1103271298215499863 

Thema: „Vereinsfinanzen 2“ 
Schwerpunkte: Gemeinnützigkeit (Normalfälle, Grenzfälle) 
Referent: Jürgen Wagner, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht  
und DLRG Bundesbeauftragter Vereinsrecht  
Datum: Mittwoch, den 24.07.2024 
Uhrzeit: 09:30 bis 11:00 Uhr 
Anmeldung: https://attendee.gotowebinar.com/register/3089746861490500444 

 
Aktuelles Webinarprogramm: https://wagner-vereinsrecht.com/de/download/594 
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Praxis 

Gesellschaften und Gemeinschaften sind soziale Verbindungen, die die Menschen wegen ihres 
Angebots suchen. Wenn dieses Angebot fehlt oder nicht mehr in der Zeit liegt, dann wechseln die 
Menschen zu einer anderen Gemeinschaft. So weit, so normal. Die Kunst ist, die Menschen „bei der 
Stange zu halten“. 

Bleiben Sie fröhlich,  

Ihr Jürgen Wagner 
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Bücher 
Märkle/Alber/Wagner, Der Verein im Zivil- und Steuerrecht, 13. Aufl. 2022,  
Richard Boorberg Verlag, Stuttgart 
 
Hier bestellen:  
https://www.beck-shop.de/maerkle-alber-verein-zivil-
steuerrecht/product/31700923?gclid=CjwKCAjwo8-
SBhAlEiwAopc9W6xZOZ3VzWuMOy2tgzdZn2bY1IUAUlVenfpozMfDCfZGRanhyXfDrBoC0bAQAv
D_BwE)  
  
Noch lieferbar: Wagner, Verein und Verband, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart 
Hier bestellen: https://www.boorberg.de/9783415062245 
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